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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1958

Norm

ABGB §1120 Aa

Rechtssatz

Wohl ist unter Übergabe im Sinne des § 1120 ABGB in der Regel die Einverleibung des Eigentumsrechtes des

Liegenschaftserwerbers zu verstehen (Spr 199 alt ua), doch ist es unrichtig, daß der Eintritt in die Rechtsstellung des

Bestandgebers unter allen Umständen mit der Eigentumsverbücherung zusammenfällt. Er kann ausdrücklich oder

konkludent schon früher, in Ausnahmsfällen aber auch erst später oder gar nicht, erfolgen.
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